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Haupt- und Finanzausschuss 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Donnerstag, 15.11.2012, 19:30 Uhr 

im Großer Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Musterstadt 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL 
 

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 24.09.2012 
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

3. Zweckverband Grüne Hauptstadt Ruhr 
 

4. Kunst in U-Bahnhöfen zeigen 
 

5. Bebauungsplan Brü/8 g „Ortskern - Musterstadt“, 10. Änderung 
Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB 
Ergebnis der Unterrichtung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

6. Aufstellung des Bebauungsplanes „Zufahrt Schulzentrum“ 
hier: Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

7. Anträge / Anfragen 
 

8. Mitteilungen 
 

 
 
 
Bielefeld, 31.10.2012 
 
 
 
Der Bürgermeister 



STADT MUSTERSTADT Musterstadt, 31.10.2012 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
 

 
Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
der 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

am Donnerstag, 15.11.2012, 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr 
im Großer Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Musterstadt 

 

 

Anwesenheiten 
 
(Anwesenheitsliste entfernt) 
 

Tagesordnung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL 
 

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 24.09.2012  
 

2. Mitteilungen des Bürgermeisters  
 

3. Zweckverband Grüne Hauptstadt Ruhr (VL-37/2012) 
 

4. Kunst in U-Bahnhöfen zeigen (VL-38/2012) 
 

5. Bebauungsplan Brü/8 g „Ortskern - Musterstadt“, 10. Änderung 
Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB 
Ergebnis der Unterrichtung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

(VL-34/2012) 

 

6. Aufstellung des Bebauungsplanes „Zufahrt Schulzentrum“ 
hier: Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

(VL-35/2012) 

 

7. Bebauungsplan Nr.6 „Muster Weg“, 13. Änderung und Erweiterung 
(Satzungsbeschluss) 

(VL-43/2012) 

 

8. Anträge / Anfragen  
 

9. Mitteilungen  

Sitzungsverlauf 
 
Bürgermeister Lothar Doblies eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 19:30 
Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss beschluss-
fähig ist. 
 
 
ÖFFENTLICHER TEIL 
 

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 24.09.2012 
  

Die Niederschrift der letzten Sitzung wurde einstimmig zur Kenntnis genommen. 
Einzelne Stellungnahmen wurden nicht vorgetragen. 
 

 
2. Mitteilungen des Bürgermeisters 
  

Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
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Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
tuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 

 
3. Zweckverband Grüne Hauptstadt Ruhr VL-37/2012 
  

Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
tuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge 
Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithil-
fe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und 
sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstel-
len, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkar-
te 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Doku-
ments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, 
Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, 
Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout 
koordiniert. 
 

Der Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grün und Gruga empfiehlt, der Haupt- 
und Finanzausschuss empfiehlt, der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung 
nimmt Kenntnis, der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung, zur Bildung des Freiver-
bandes „Zweckverband Grüne Hauptstadt Ruhr“ den anliegenden Entwurf (Anlage 1) 
als Zweckverbandssatzung zu vereinbaren. 
 

Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem ge-
nerellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge 
können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Do-
kumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, 
werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 
Für den Zeitpunkt nach Vereinbarung der Satzung und deren Genehmigung bestellt der 
Rat der Stadt Essen gemäß § 50 Abs. 4 i. V. m. § 50 Abs. 3 GO NRW entweder durch 
 

a) Annahme eines einheitlichen Wahlvorschlages  
 
oder 
 

b) nach den Grundsätzen der Verhältniswahl  
 
die folgenden Personen als Mitglieder für die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes: 
 
9 Ja, 0 Nein, 0 Enth. 
 

 
4. Kunst in U-Bahnhöfen zeigen VL-38/2012 
  

Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
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tuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge 
Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithil-
fe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und 
sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstel-
len, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 
Der Ausschuss für Kultur und Integration nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
 
9 Ja, 0 Nein, 0 Enth. 
 

 
5. Bebauungsplan Brü/8 g „Ortskern - Musterstadt“, 10. Änderung 

Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB 
Ergebnis der Unterrichtung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

VL-34/2012 

  
Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
tuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge 
Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithil-
fe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und 
sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstel-
len, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkar-
te 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Doku-
ments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, 
Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, 
Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout 
koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem 
generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge kön-
nen Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbau-
steine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch 
mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 
a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 3 Abs. 1 BauGB keine Stellungnahmen zur 10. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Brü/8 g „Ortskern - Musterstadt“ abgegeben wurden. 

b) Über die in der Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird entsprechend der Vorla-
ge 107/2012 entschieden. Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Ab-
wägungsergebnis übernommen. 

c) Die Verwaltung wird beauftragt, die Abwägungsergebnisse in die Entwurfsunterlagen 
einzuarbeiten und den Offenlegungsbeschluss für die Ratssitzung am 06.11.2012 vor-
zubereiten. 

 
9 Ja, 0 Nein, 0 Enth. 
 

 
6. Aufstellung des Bebauungsplanes „Zufahrt Schulzentrum“ 

hier: Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

VL-35/2012 

  
Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
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tuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge 
Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithil-
fe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und 
sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstel-
len, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkar-
te 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Doku-
ments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, 
Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, 
Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout 
koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem 
generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge kön-
nen Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbau-
steine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch 
mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten 
die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden 
sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deck-
blätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Dia-
gramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf 
der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Lay-
out des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabel-
len, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. 
Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen 
Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Ele-
mente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe 
dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sons-
tige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, 
werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 
a) Über die in der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungs-
planes „Zufahrt Schulzentrum“ wird entsprechend der Vorlage 104/2012 entschieden. 
Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Abwägungsergebnis über-
nommen. 
 

b) Die Beschlussempfehlung zur Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB erfolgt im Hinblick auf die noch ausstehende Stellungnahme des Landschafts-
verbandes Rheinland zu den möglicherweise betroffenen bodendenkmal-pflegerischen 
Belangen in der Bauausschuss-Sitzung am 27.09.2012. 

 
9 Ja, 0 Nein, 0 Enth. 
 

 
7. Bebauungsplan Nr.6 „Muster Weg“, 13. Änderung und Erweiterung 

(Satzungsbeschluss) 
VL-43/2012 

  
Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
tuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge 
Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithil-
fe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und 
sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstel-
len, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkar-
te 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Doku-
ments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, 
Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, 



Öffentliche Niederschrift der 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 5 von 6 

Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout 
koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem 
generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge kön-
nen Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbau-
steine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch 
mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten 
die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden 
sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deck-
blätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Dia-
gramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf 
der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Lay-
out des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabel-
len, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. 
Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen 
Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Ele-
mente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe 
dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sons-
tige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, 
werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 
'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments 
koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fuß-
zeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, 
Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout 
koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem 
generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge kön-
nen Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbau-
steine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch 
mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten 
die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden 
sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deck-
blätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Dia-
gramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf 
der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Lay-
out des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabel-
len, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. 
Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen 
Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Ele-
mente, die mit dem generellen Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe 
dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sons-
tige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, 
werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout koordiniert. Auf der Registerkarte 
'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen Layout des Dokuments 
koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Tabellen, Kopfzeilen, Fuß-
zeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfügen. Wenn Sie Bilder, 
Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem aktuellen Dokumentlayout 
koordiniert. 
 

1. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wird entsprechend dem in der Sitzung vor-
gelegten Plan festgesetzt. 

2. Es wird festgestellt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB und 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
BauGB entsprechend den Richtlinien durchgeführt worden ist. 

3. Nachdem der Rat die vorgebrachten Anregungen und Hinweise geprüft hat, be-
schließt er entsprechend dem Ergebnis der Vorprüfung durch die Verwaltung. 

4. Der in der Sitzung vorgelegte und erläuterte Entwurf der 13. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes Nr.6 „Muster Weg“ wird als Satzung beschlossen. 
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5. Die Begründung vom 21.03.2011 einschließlich des Umweltberichtes als Anlage 1 
und dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als Anlage 2 ist beigefügt. 

 
Einstimmig beschlossen 
 

 
8. Anträge / Anfragen 
  

Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
tuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 

 
9. Mitteilungen 
  

Auf der Registerkarte 'Einfügen' enthalten die Kataloge Elemente, die mit dem generellen 
Layout des Dokuments koordiniert werden sollten. Mithilfe dieser Kataloge können Sie Ta-
bellen, Kopfzeilen, Fußzeilen, Listen, Deckblätter und sonstige Dokumentbausteine einfü-
gen. Wenn Sie Bilder, Tabellen oder Diagramme erstellen, werden diese auch mit dem ak-
tuellen Dokumentlayout koordiniert. 
 

 
Bürgermeister Lothar Doblies schließt die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
um 20:30 Uhr und bedankt sich bei den Zuschauer für Ihre Teilnahme. 
 
Bielefeld, 16.11.2012 
 

   

Bürgermeister  Schriftführer 

Lothar Doblies  Christoph Sternberg 
 



STADT MUSTERSTADT 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-37/2012  
- öffentlich - Datum: 10.09.2012 
 

Fachbereich Fachbereich I 

Federführende/s Amt/Abteilung Hauptamt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion TOP 

Bauausschuss 27.09.2012 vorberatend 2. 

Umweltausschuss 04.10.2012 vorberatend  

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2012 vorberatend  

Rat der Stadt Musterstadt 27.11.2012 beschließend  

 
Zweckverband Grüne Hauptstadt Ruhr 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grün und Gruga empfiehlt, der Haupt- und 
Finanzausschuss empfiehlt, der Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung nimmt 
Kenntnis, der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung, zur Bildung des Freiverbandes 
„Zweckverband Grüne Hauptstadt Ruhr“ den anliegenden Entwurf (Anlage 1) als Zweckver-
bandssatzung zu vereinbaren. 
 
Für den Zeitpunkt nach Vereinbarung der Satzung und deren Genehmigung bestellt der Rat 
der Stadt Essen gemäß § 50 Abs. 4 i. V. m. § 50 Abs. 3 GO NRW entweder durch 
 

a) Annahme eines einheitlichen Wahlvorschlages  
 
oder 
 

b) nach den Grundsätzen der Verhältniswahl  
 
die folgenden Personen als Mitglieder für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes:  
 

Mitglieder: Stellvertretende Mitglieder 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Im Jahr 2012 sind für die Fortsetzung der Arbeiten und die Erstellung der formalen Bewerbung 
Kosten von rd. ████████ kalkuliert worden. 
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Falls in 2013 die Finalrunde erreicht werden sollte, ist mit Kosten von etwa █████████ zu 
rechnen Diese Kosten sollen durch den zu gründenden Zweckverband über eine von den Ver-
bandsmitgliedern zu erhebende Umlage im Verhältnis der Einwohnerzahlen der Verbandsmit-
glieder gedeckt werden. (Anlage 2). 
Somit ergeben sich nach der bisherigen Kalkulation folgende Kosten je nach Größe der Stadt / 
des Kreises: 
 
2012 700 € - 3.700 € gesamt: ████████ (u.a. Sachkosten für erweitertes Kernteam in der 
ersten Bewerbungsphase) 2013 2.300 € - 12.200 € gesamt: █████████ (falls Erreichen der 
Finalrunde: Agenturkosten für Präsentation in Musterhausen) 
 
Die Aufschlüsselung ist auch den als Anlagen 3 und 4 beigefügten Entwürfen der Haushalts-
satzungen für den zu gründenden Zweckverband zu entnehmen. Für die Stadt Musterstadt 
ergeben sich danach voraussichtlich folgende Belastungen:  
 
3.347,19 €   im Jahr 2012  
11.157,30 €   im Jahr 2013  
 
Aus Musterhausen als Finalistenstadt für den Wettbewerb 2014 ist bekannt, dass im Vorfeld 
weder in der Bewerbung noch in der Finalrunde in Musterhausen eine Aussage zu dem ge-
planten Budget erforderlich ist. Insofern sind weder derzeit noch im weiteren Verfahren finan-
zielle Verpflichtungen einzugehen; auch für den Fall des Titelgewinns besteht Gestaltungsfrei-
heit in Abhängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten, was das Programm angeht. 
 
Die in der o.g. Vorlage genannten Kosten aus Musterstadt für das Jahr 2011 sind keine Pflicht, 
nur eine Orientierung. Letztlich wären die Gestaltung des Programms und damit auch der Kos-
tenumfang an das dann bereitstehende Budget anzupassen. 
 
Personalkosten:  

Es entstehen keine Kosten durch zusätzliches Personal. Die vorbereitenden Arbeiten werden 
bis Juni 2012 wie bisher durch ein Kernteam mit 5 Personen aus bestehendem Personal er-
bracht (Musterhausen). Während der Bewerbungsphase von Juni bis Oktober 2012 soll dieses 
Kernteam auf max. 10 Personen aus bestehendem Personal der Städte durch Intensivierung 
bei den bisher Beteiligten aufgestockt werden. 
 
Erläuterung zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 82 GO NRW:  
Die interkommunale Kooperation der Städte / Kreise in der Metropole Musterstadt eröffnet die 
Chance der Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben im Umweltbereich (siehe 12 Kri-
terien der EU-Aus-schreibung) wirtschaftlich und auf dem vom EU-, Bundes- und Landesge-
setzgeber geforderten Qualitätsniveau zu erbringen. 
 
Sachdarstellung: 

Die Städte und Kreise der Metropole Musterstadt streben eine gemeinsame Bewerbung um 
die EU-Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas / European Green Capital“ für das Jahr 
2015 an. Die Stadt Musterstadt hat dazu mit gesonderter Vorlage einen entsprechenden Be-
schluss zur Teilnahme an dem Wettbewerb gefasst. 
 
Nach intensivem Austausch mit der EU-Kommission und eingeholte juristischer Beratung ist 
ein Modell entwickelt worden, das als einziges die favorisierte Form der gemeinsamen Bewer-
bung der Metropole Musterstadt ermöglicht. Dazu notwendig ist die Gründung eines Zweck-
verbandes. In ähnlicher Form ist seinerzeit auch die gemein-same Bewerbung der weiteren 
Region Musterstadt für die Olympischen Spiele 2012 durchgeführt worden. Angelehnt an die-
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ses Modell würde im Falle des Titelgewinns eine Gesellschaft gegründet, die das operative 
Geschäft durchführt. 
 
Um die notwendigen Schritte zur Gründung des Zweckverbandes rechtzeitig zur Bewerbungs-
frist abschließen zu können, sind gleichlautende Beschlüsse bis Anfang Juli 2012 zu fassen. 
Anderenfalls könnten die notwendigen Arbeiten für das Abstimmungs- und Genehmigungsver-
fahren, Veröffentlichung der Satzung und Sitzung der Verbandsversammlung bis Anfang Ok-
tober 2012 nicht fristgerecht abgeschlossen werden. 
 
Die Zusammensetzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes lehnt sich unter Be-
achtung der Vorgaben des § 15 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
an die für den Regionalverband Musterstadt (RVM) getroffene Regelungen (Einwohnerzahl). 
an. Damit wird die von der EU-Kommission genannte Rahmenbedingung, dass die Zusam-
mensetzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes die politischen Verhältnisse in 
den Räten und Kreistagen möglichst 1:1 wiederspiegeln soll, erfüllt. 
 
Die Anzahl der von den Zweckverbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung zu entsen-
denden Vertreterinnen bzw. Vertreter richtet sich nach deren Einwohnerzahl: Bis zu einer Ein-
wohnerzahl von 80.000 ist eine Vertreterin bzw. ein Vertreter zu entsenden. Für jede weitere 
80.000 Einwohner sowie für eine Resteinwohnerzahl von mehr als 40.000 ist je eine weitere 
Vertreterin bzw. ein weiterer Vertreter zu entsenden. Die Verbandsversammlung besteht dem-
nach aus insgesamt 63 Mitgliedern. 
 
Die Stadt Musterstadt entsendet insgesamt 7 Vertreter in die Verbandsversammlung. Zu die-
sen muss der Oberbürgermeister der Stadt oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter 
gehören. Die weiteren 6 Vertreter sind aus der Mitte des Rates der Stadt Musterstadt und / 
oder aus den Bediensteten der Stadt Musterstadt zu entsenden. 
 
Da der Verbandsausschuss auch aus den Oberbürgermeisterinnen oder Oberbürgermeistern 
bzw. Landrätinnen oder Landräten der Zweckverbandsmitglieder besteht, ist eine Entsendung 
des Oberbürgermeisters der Stadt Musterstadt obligatorisch. 
 
Darüber hinaus ist für jedes dieser Mitglieder eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter für 
den Fall der Verhinderung zu benennen. Diese können aus der Mitte des Rates und / oder aus 
den Bediensteten der Stadt Musterstadt entsandt werden. 
 
Die Geschäftsführung für den Zweckverband wird aus dem Kernteam der Stadt Musterstadt 
und des Regionalverbands Musterhausen wahrgenommen. Die Gründung des Zweckverban-
des erfolgt nur bei einer Zulässigkeit der Bewerbung der Metropole Musterstadt. 
 
Anlage(n): 
(1) Anlage 1 Satzung Entwurf 
(2) Anlage 2  Umlage zur Mustervorlage 
(3) Anlage 3 Haushaltsplan Entwurf 2012 
(4) Anlage 4 Haushaltsentwurf 2013 
 
 
 
Der Bürgermeister 



STADT MUSTERSTADT 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-38/2012  
- öffentlich - Datum: 10.09.2012 
 

Fachbereich Fachbereich I 

Federführende/s Amt/Abteilung Hauptamt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion TOP 

Schul-, Kultur- und Jugendausschuss 25.09.2012 vorberatend  

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2012 vorberatend  

Rat der Stadt Musterstadt 27.11.2012 beschließend  

 
Kunst in U-Bahnhöfen zeigen 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Kultur und Integration nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

siehe Anlagen 
 
Sachdarstellung: 

Die Verwaltung wurde mit Antrag Nr. 4711/2012/SPD in der Sitzung am 01.02.2012 beauftragt, 
nach Möglichkeiten zu suchen, in U-Bahnhöfen Großplakate von besonderen Kunstwerken und 
Ausstellungsstücken Musterstadt Museen bzw. Kulturinstitutionen zu zeigen. 
 
Gespräche mit der MVAG sowie der Firma Muster haben ergeben, dass nachstehende Flächen 
zur Verfügung gestellt werden könnten (s. Anlage 1): 
 
7 Flächen   U-Bahnhof Muster Platz   verschiedene Gleise 
2 Flächen  U-Bahnhof Rathaus    verschiedene Gleise 
4 Flächen  U-Bahnhof Universität Musterhausen verschiedene Gleise 
 
Voraussetzung für die Werbung auf diesen Flächen ist die Anfertigung von 13 Dibond-Platten je-
weils im Format 3,52 x 2,52 m. Die Kosten pro Platte betragen ████████████ inkl. MwSt. 
Die Gesamtkosten für die Anschaffung der Platten belaufen sich auf ██████████████ inkl. 
MwSt. 
 
Ergänzend müssten weitere Kosten für die Anmietung der 13 Werbeflächen in Höhe von 2.487,10 
Euro inkl. MwSt. monatlich erbracht werden. Daraus ergibt sich ein Jahresbetrag in Höhe von 
██████████████ inkl. MwSt. (s. Anlage 2). 
 
Für das erste Jahr würden sich somit (vorläufige) Gesamtkosten in Höhe von 45.160,50 Euro inkl. 
MwSt. ergeben. 
 
Des Weiteren müssten die in Frage kommenden Kunstwerke, die auf den Werbeflächen abgebildet 
werden sollen, fotografiert und entsprechend designed werden. Hierzu müsste zunächst entschie-
den werden, welche Kunstobjekte abgebildet werden, um dann die weiteren Kosten detailliert be-
ziffern zu können. 
 
Die Anbringung der mit der Kulturwerbung versehenen Platten würde von der Musterstadt Ver-
kehrs AG kostenfrei übernommen. Auf einer Werbefläche können bis zu 4 Motive von Kunstwer-
ken abgebildet werden. 
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Anfragen bei größeren Sponsoren haben ergeben, dass zwar ein grundsätzliches Interesse an 
dieser Form der Werbung bestehen würde, die hohen Kosten jedoch nur eine zeitlich begrenzte 
Unterstützung zulassen (z.B. 3 Monate, 6 Monate). Da diese Form der Darstellung von Kunst auf-
grund der hohen Anschaffungskosten nur als sinnvoll erscheint, wenn sie über einen längeren Zeit-
raum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, würde eine relative kurze zeitliche Be-
grenzung der Sponsoring Aktivitäten einer angedachten, dauerhaften Werbung widersprechen. 
 
Außerdem gilt zu berücksichtigen, dass eine Finanzierung über Sponsorengelder zu Lasten ande-
rer seit Jahren mit Sponsorengeldern finanzierter und in der Kulturszene etablierter Projekte gehen 
würde. 
Eine Bereitschaft der angefragten Sponsoren hinsichtlich einer Unterstützung über die bisher ein-
geworbenen Finanzmittel hinaus war nicht zu erkennen. 
Insofern müsste eine Realisierung des Vorhabens mit Haushaltsmitteln des Geschäftsbereiches 4 
erfolgen. 
 
Eine langfristige Finanzierung des Gesamtbetrages oder eines Teilbetrages aus Haushaltsmitteln 
des Geschäftsbereiches 4 würde auch hier zu Lasten der bislang vom Kulturbüro betreuten und 
der vom Ausschuss für Kultur und Integration beschlossenen Projektförderung gehen. 
Aus den vorgenannten Gründen kann eine Realisierung des Projektes, insbesondere aus Mitteln 
des Geschäftsbereiches 4, nicht erfolgen. 
 
Anlage(n): 
(1) Anlage 1 Preisübersicht 
(2) Anlage 2 Flächen Kunst i. U-Bhf. 
 
 
 
Der Bürgermeister 





U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 1, 1. STO. U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 1, 2. STO.

U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 1, 4. STO. U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 1, 5. STO.

U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 2, 1. STO. U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 2, 2. STO.



U-BF BERLINER PLATZ, BSTG., GLEIS 2, 5. STO. U-BF RATHAUS ESSEN, BSTG., GLEIS 1, RE.

U-BF RATHAUS ESSEN, BSTG., GLEIS 2, RE. U-BF UNIVERSITAET ESSEN, BSTG., GLEIS 1, LI.

U-BF UNIVERSITAET ESSEN, BSTG., GLEIS 1, RE. U-BF UNIVERSITAET ESSEN, BSTG., GLEIS 2, LI.



U-BF UNIVERSITAET ESSEN, BSTG., GLEIS 2, RE.



STADT MUSTERSTADT 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-34/2012  
- öffentlich - Datum: 07.09.2012 
 

Fachbereich Fachbereich II 

Federführende/s Amt/Abteilung Bauverwaltungsamt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion TOP 

Bauausschuss 27.09.2012 vorberatend 4. 

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2012 vorberatend  

Rat der Stadt Musterstadt 27.11.2012 beschließend  

 
Bebauungsplan Brü/8 g „Ortskern - Musterstadt“, 10. Änderung 
a) Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 3 Abs. 1 BauGB 
b) Ergebnis der Unterrichtung der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 

a) Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 
Abs. 1 BauGB keine Stellungnahmen zur 10. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Brü/8 g „Ortskern - Musterstadt“ abgegeben wurden. 

b) Über die in der Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird entsprechend der Vorlage 107/2012 ent-
schieden. Die dort aufgeführten Abwägungsvorschläge werden als Abwägungsergebnis über-
nommen. 

c) Die Verwaltung wird beauftragt, die Abwägungsergebnisse in die Entwurfsunterlagen einzuar-
beiten und den Offenlegungsbeschluss für die Ratssitzung am 06.11.2012 vor-zubereiten. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Wird in der Sitzung vorgetragen. 
 
Sachdarstellung: 

1. Für die Aufstellung der 10. Änderung und Ergänzung des Brü/8 g „Ortskern – Alter Postweg“ 
fand in der Zeit vom 20.07.2012 bis einschließlich 20.08.2012 die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB statt. Gegenstand der Änderung ist die Neufestsetzung 
der überbaubaren Flächen sowie der sonstigen Festsetzungen auf der Grundlage der vorlie-
genden Vorhabenplanung für die Errichtung eines barrierefreien Mehrfamilienhauses mit 7 
Wohneinheiten und Tiefgarage. 
 
Die Beteiligung erfolgte in der Weise, dass innerhalb der Frist Gelegenheit bestand, die Plan-
unterlagen beim Bauamt der Gemeindeverwaltung einzusehen, zu erörtern und sich hierzu 
schriftlich oder zur Niederschrift zu äußern. Neben der Möglichkeit zur Einsichtnahme im Rat-
haus Brüggen wurden die Unterlagen auch im Internet verfügbar gemacht 
(www.sitzungsdienst.net Rat & Verwaltung, Dienstleistungen von A bis Z Bauleitplanung). 
 
Art, Zeit und Ort der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden im Amtsblatt für den Kreis Viersen Nr. 
22 vom 12.07.2012 öffentlich bekannt gemacht. 

2. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden bislang keine Stellungnahmen 
geäußert. Soweit durch den Postlauf bedingt noch Stellungnahmen ein-gehen, wird hierüber in 
der Sitzung berichtet. 
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3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
17.07.2012 über die Planung unterrichtet und gebeten, sich bis zum 20.08.2012 zu äußern. Es 
sind mehrere abwägungsrelevante Stellungnahmen eingegangen, die nach-folgend aufgeführt 
und einem Abwägungsvorschlag mit ergänzenden Erläuterungen gegenüber gestellt sind: 
 

4. Vor der Durchführung der weiteren Planungsschritte (Offenlage und Behördenbeteiligung) 
müssen die Entwurfsunterlagen entsprechend der Abwägungsergebnisse aktualisiert werden. 
Der Planentwurf wird in der Bauausschuss-Sitzung am 27.09.2012 nochmals vorgelegt. Der 
Offenlegungsbeschluss könnte anschließend in der Ratssitzung am 06.11.2012 gefasst wer-
den. 

 
Anlage(n): 
(1) Änderungsentwurf (Planzeichnung und Text) 
 
 
 
Der Bürgermeister 





STADT MUSTERSTADT 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-35/2012  
- öffentlich - Datum: 10.09.2012 
 

Fachbereich Fachbereich II 

Federführende/s Amt/Abteilung Bauverwaltungsamt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion TOP 

Bauausschuss 27.09.2012 vorberatend 5. 

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2012 vorberatend  

Rat der Stadt Musterstadt 27.11.2012 beschließend  

 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Zufahrt Schulzentrum“ 
hier: Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 

a) Über die in der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes „Zufahrt 
Schulzentrum“ wird entsprechend der Vorlage 104/2012 entschieden. Die dort aufgeführten 
Abwägungsvorschläge werden als Abwägungsergebnis übernommen. 
 

b) Die Beschlussempfehlung zur Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB erfolgt im Hinblick auf die noch ausstehende Stellungnahme des Landschaftsverban-
des Rheinland zu den möglicherweise betroffenen bodendenkmal-pflegerischen Belangen in 
der Bauausschuss-Sitzung am 27.09.2012. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 
 
Sachdarstellung: 

1. Der Bauausschuss hat am 20.03.2012 beschlossen, für den Bebauungsplan „Zufahrt Schul-
zentrum“ die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB durchzuführen. Die Planung beinhaltet neben der Straßenfläche auch die Flä-
chen, die für die Errichtung der Versickerungsanlagen sowie für den naturschutzrechtlichen 
Ausgleich benötigt werden. Aufgrund dieser Beschlussfassung wurden die Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 05.06.2012 gebeten, bis zum 16.07.2012 
zu den Entwurfsunterlagen Stellung zu nehmen. 
 

2. In der Behördenbeteiligung sind mehrere abwägungsrelevante Stellungnahmen eingegangen. 
Diese sind nachfolgend aufgeführt und einem Abwägungsvorschlag gegenüber gestellt. 
 

3. Mit Schreiben vom 02.07.2012 hat ██████████████████ im Rahmen eines Bürgeran-
trages nach § 24 GO NRW auf den Standort einer ehemaligen Mühle im Aufstellungsbereich 
hingewiesen. Der Hinweis wurde zur Prüfung und fachlichen Stellungnahme an den Land-
schaftsverband Rheinland - Amt für Bodendenkmalpflege - weitergegeben. Eine Antwort steht 
noch aus. Das Fachamt war allerdings auch bisher im Planverfahren beteiligt und hatte keine 
diesbezüglichen Anregungen oder Bedenken zur Planung geäußert. 
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Da der Offenlegungsbeschluss ohnehin erst für die Ratssitzung am 06.11.2012 vorgesehen ist, 
besteht die Möglichkeit, die Stellungnahme des Rheinischen Amts für Bodendenkmalpflege 
abzuwarten und die Beschlussempfehlung an den Rat in der Bau-ausschuss-Sitzung am 
27.09.2012 zu verabschieden. 

 
Anlage(n): 
(1) Planungsentwurf Schulzentrum 
 
 
 
Der Bürgermeister 





STADT MUSTERSTADT 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-43/2012  
- öffentlich - Datum: 05.11.2012 
 

Fachbereich Fachbereich II 

Federführende/s Amt/Abteilung Bauverwaltungsamt 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion TOP 

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2012 vorberatend 7. 

Bauausschuss 28.11.2012 vorberatend  

Rat der Stadt Musterstadt 18.12.2012 beschließend  

 
Bebauungsplan Nr.6 „Muster Weg“, 13. Änderung und Erweiterung 
(Satzungsbeschluss) 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches wird entsprechend dem in der Sitzung vorgelegten 
Plan festgesetzt. 

2. Es wird festgestellt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB und die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB ent-
sprechend den Richtlinien durchgeführt worden ist. 

3. Nachdem der Rat die vorgebrachten Anregungen und Hinweise geprüft hat, beschließt er 
entsprechend dem Ergebnis der Vorprüfung durch die Verwaltung. 

4. Der in der Sitzung vorgelegte und erläuterte Entwurf der 13. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes Nr.6 „Muster Weg“ wird als Satzung beschlossen. 

5. Die Begründung vom 21.03.2011 einschließlich des Umweltberichtes als Anlage 1 und dem 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag als Anlage 2 ist beigefügt. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Keine Angaben. 
 
Sachdarstellung: 

Der Bebauungsplan Nr. 6 „Muster Weg“ ist seit dem 01.08.1966 rechtsverbindlich. Der Geltungs-
bereich des bestehenden Bebauungsplanes „Muster Weg“ liegt ca. 1300 m westlich vom Stadt-
zentrum. 
In der 11. Änderung und Erweiterung wurde die bauliche Entwicklung südlich des Waldweges am 
10.07.2001 rechtsverbindlich. 
 
Der Bebauungsplan Muster Weg wird mit dieser 13. Änderung und Erweiterung in südliche Rich-
tung erweitert. 
Im Geltungsbereich ist bisher eine landwirtschaftlich genutzte Weide vorhanden. 
Westlich grenzt Wald an und östlich liegt der evangelische Friedhof. 
Im Norden grenzt der Bereich an die Wohnbaufläche am Waldweg. 
 
Am 11.04.2011 hat der Rat der Stadt folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die erweiterte Abgrenzung des Geltungsbereiches wird entsprechend dem in der Sitzung 
vorgelegten Plan festgesetzt. 

2. Es wird festgestellt, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB und die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB ent-
sprechend den Richtlinien durchgeführt worden ist. 

3. Nachdem der Rat die vorgebrachten Anregungen und Hinweise geprüft hat, beschließt er 
entsprechend dem Ergebnis der Vorprüfung durch die Verwaltung. 
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4. Der in der Sitzung vorgelegte und erläuterte Vorentwurf wird als Entwurf beschlossen, mit 
der Maßgabe, dass die Firsthöhe im nördlichen Baufeld nicht 
12,00 m, sondern 11,00 m und im südlichen Baufeld nicht 11,00 m, sondern 
10,50 m beträgt. 

5. Die Begründung vom 21.03.2011 ist beigefügt. 
6. Gemäß § 3 (2) BauGB beschließt der Rat die 13. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr.6 „Muster Weg“ und die Begründung vom 21.03.2011 öffentlich auszulegen. 
Am 01.09.2010 wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit einer Bürgerversammlung 
durchgeführt. 
 
Die öffentliche Auslage hat vom 02.05.2011 bis einschließlich 03.06.2011 stattgefunden. 
 
Es ging von der Öffentlichkeit eine Anregung zur 13.Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
planes ein. Das Schreiben ist anonymisiert als Anlage A beigefügt. 
 
Von der Verwaltung wird zu den 8 Punkten des Schreibens wie folgt Stellung genommen. 
 
Zu Punkt 1: 
Die städtebauliche Struktur der angrenzenden Siedlungsbereiche wird einerseits durch die zwei-
geschossige Einzel- und Doppelhausbebauung sowie andererseits durch die gewerbliche Bebau-
ung östlich des Waldweges geprägt. 
Die Strukturen der Wohnbebauung werden mit der Planung weitergeführt. 
Es sollen schwerpunktmäßig Einfamilienheime errichtet werden. Das wird begründet durch die 
Orientierung am Bedarf von Bauland sowie durch das Bemühen der Stadt, den Haushalten im 
Stadtgebiet Grundstücke zu bezahlbaren Preisen zu sichern. 
Der vorhandene Bebauungsplan am Waldweg setzt in der 11. Änderung als Maß der baulichen 
Nutzung eine Bebauung mit maximal zwei Vollgeschossen sowie eine Grundflächenzahl mit 0,4 
und die Geschossflächenzahl mit 0,8 fest. 
Die Festsetzungen sind identisch mit den in dieser 13. Änderung getroffenen Festsetzungen und 
fügen sich damit in die städtebauliche Struktur ein. 
Die Höhenentwicklung der Gebäude wurde durch die Festsetzung der maximalen Firsthöhe und 
die Einschränkung der Dachneigung auf 18° bis maximal 48° beschränkt. 
Bauform und Baudichte werden durch das Zusammenspiel der Bebauungsplanfestsetzungen in 
Verbindung mit den privatrechtlichen Regelungen nach den Vorstellungen der Bauherren be-
stimmt. Um eine Flexibilität für Bauwillige zu erhalten, sind die Festsetzungen im Bebauungsplan 
nur zur Verhinderung von extrem großen Baukörpern getroffen worden, so dass sich eine städte-
bauliche harmonische Bebauung entwickeln kann. 
Um diese Zielsetzung auch noch zu unterstützen, wurden durchgängig für den gesamten Planbe-
reich gestalterische Festsetzungen vereinbart, zu denen sich die Stadt in privatrechtlichen Verträ-
gen mit Weitergabepflicht festgelegt hat. 
Alle städtebaulichen Belange sind im Umweltbericht und in der Begründung untersucht worden. 
Durch die neu bebauten Bereiche wird es daher keine wesentliche Veränderung des Erschei-
nungsbildes auf Grund der bereits vorhandenen Bebauung geben. 
Durch die Festsetzungen in Verbindung mit der maximalen First- und Traufhöhe werden die gerin-
gen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes weiter gemindert. 
Um den Eingriff in das Landschaftsbild zu minimieren, wurde die Firstrichtung parallel zum Hang 
und der Erschließungsstraße angeordnet. 
Die Beeinträchtigung der Landschaft und des Landschaftsbildes ist daher relativ gering. 
Die Anordnung der Wohnbauflächen bewirkt, dass ein Ortsrandabschluss dargestellt wird. 
Es wird damit deutlich gemacht, dass an dieser Stelle zur Zeit keine weiteren Eingriffe in Natur und 
Landschaft beabsichtigt sind. Die Bauflächen werden in den Verlauf der bestehenden Höhenlinien 
in den Hang eingefügt. Die Hausgärten der südlichen Grundstücke bilden den Übergang zur freien 
Landschaft und sind im Umweltbericht durch die Ausgleichspflanzungen als grüner Übergang aus-
gerichtet. 
 
Zu Punkt 2: 
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Durch die Aufstellung und Umsetzung des Bebauungsplans sind Eingriffe im Sinne des § 8 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu erwarten. Gemäß § 1a Baugesetzbuch (BauGB) ist über die 
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 6 
BauGB zu entscheiden. 
Der Eingriff ist hier bei Verwirklichung des Planungszieles nicht vermeidbar, wird jedoch durch die 
Festsetzungen minimiert. Aus der Hervorhebung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
in § 1 Abs.5 S.2 Nr.7 BauGB lässt sich nicht abstrakt ein relativer Vorrang gegenüber anderer im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigungsfähigen Belangen herleiten. 
 
Die Festsetzungen sind in Abwägung aller öffentlichen Belange getroffen worden. Hauptgrund für 
die getroffenen Festsetzungen ist die im Baugesetzbuch verankerte Forderung, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. Außerdem müssen die Grundstücks- und Erschlie-
ßungskosten gering gehalten werden. Die Umweltbelange werden durch Anpflanzungsgebote im 
Übergangsbereich zur freien Landschaft ausreichend berücksichtigt. 
 
Anlage(n): 
(1) Bebauungsplan "Muster Weg" 13. Entwurf 
 
 
 
Der Bürgermeister 
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